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Entgeltunterschiede zwischen Deutschen und Ausländern (Entgelt- und
Beschäftigungsstatistik 2019)

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Der Entgeltunterschied (Median) zwischen Deutschen und Ausländern ist in 
den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen (vgl. Antwort der Bundesregierung 
auf die Schriftlichen Fragen 59 und 60 auf Bundestagsdrucksache 19/16574). 
Betrug der Entgeltunterschied im Jahr 2006 zwischen deutschen Beschäftigten 
(2 581 Euro) und Ausländern (2 349 Euro) noch 232 Euro bzw. 9 Prozent, wa-
ren es im Jahr 2018 bereits 25,7 Prozent bzw. 873 Euro (ebd., Deutsche: 3 
403 Euro, Ausländer: 2 530 Euro). Innerhalb weniger Jahre hat sich das Ent-
gelt von deutschen und ausländischen Beschäftigten demnach deutlich entkop-
pelt. Noch deutlicher als bei den Ausländern insgesamt stieg der Entgeltunter-
scheid zwischen Deutschen und EU-Ausländern. Betrug der Entgeltunter-
schied im Jahr 2006 noch 21 Euro bzw. 0,8 Prozent, waren es im Jahr 2018 
bereits 28,5 Prozent bzw. 969 Euro (ebd.).

Es ist darauf hinzuweisen, dass in diesen Zeitraum auch die sechste Erweite-
rung der EU, die sogenannte EU-Osterweiterung (Teil II) fällt. Am 1. Januar 
2007 wurden Rumänien und Bulgarien in die Europäische Union aufgenom-
men (vgl. https://www.europarl.europa.eu/factsheets/de/sheet/167/die-erweiter
ung-der-europaischen-union).

Auch der Entgeltunterschied zwischen deutschen Beschäftigten und Beschäf-
tigten aus den sogenannten Nicht-EU-Staaten (Drittstaaten) stieg zwischen 
2006 und 2018 weiter an. So lag im Jahr 2006 der Entgeltunterschied bei-
spielsweise zwischen deutschen Beschäftigten und Beschäftigten aus den 
Top-8-Asylherkunftsländern bei 1 071 Euro bzw. 41,5 Prozent. Im Jahr 2018 
waren es bereits 1 509 Euro bzw. 44,4 Prozent (vgl. Antwort der Bundesregie-
rung auf die Schriftlichen Fragen 59 und 60 auf Bundestagsdrucksache 
19/16574).

Auch ist darauf hinzuweisen, dass in diesen Zeitraum die Migrations- und 
Flüchtlingskrise des Jahres 2015 fällt.
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V o r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g
Als Grundlage für die Beantwortung der Fragen zum Medianentgelt, zu den 
Beschäftigten im unteren Entgeltbereich sowie zum Entgelt für eine Rente un-
terhalb des Grundsicherungsniveaus wird das Merkmal „Entgelt“ aus der Be-
schäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit (BA) herangezogen. Aus-
wertungen liegen bis zum Jahr 2019 vor. Das im Rahmen der Beschäftigungs-
statistik abgebildete sozialversicherungspflichtige Bruttoarbeitsentgelt umfasst 
alle laufenden oder einmaligen Einnahmen aus der Hauptbeschäftigung bis zur 
sogenannten Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversicherung. Auswer-
tungen zu den Entgelten werden jeweils nur für Beschäftigte am 31. Dezember 
eines Jahres durchgeführt. Die Angaben über das sozialversicherungspflichtige 
Bruttoarbeitsentgelt beziehen sich immer auf einen spezifischen Beschäfti-
gungszeitraum, der das gesamte Kalenderjahr, im Extremfall auch nur einen 
Tag umfassen kann. Um vergleichbare Angaben zu erhalten, werden die Ent-
geltangaben deshalb auf einen einheitlichen Zeitraum normiert. Ergebnisse zu 
den Bruttomonatsentgelten liegen klassiert in 50-Euro-Schritten vor. Aus den 
klassierten Daten kann approximativ der Median ermittelt werden.
Die Auswertungen zum Bruttomonatsentgelt sowie zum unteren Entgeltbereich 
sind auf solche sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte eingeschränkt, 
die nicht in einem Ausbildungsverhältnis stehen und für die keine (gesetzli-
chen) Sonderregelungen gelten (Kurzbezeichnung: sozialversicherungspflichtig 
Vollzeitbeschäftigte der Kerngruppe). Auf diese Weise können Vergleiche 
durchgeführt werden, die in ihrer Aussagekraft nicht durch Unterschiede in der 
Ausgestaltung der Beschäftigungsverhältnisse beeinflusst sind.
Zur Vergleichbarkeit der Angaben zu den Entgelten wurden Auswertungen zur 
Anzahl der Beschäftigten zum Dezember eines Jahres ausgewiesen. Informatio-
nen zur ausgeübten Tätigkeit sowie zum Anforderungsniveau der Tätigkeit lie-
gen in der Beschäftigungsstatistik erst mit der Einführung der Klassifikation 
der Berufe 2010 (KldB 2010) ab dem Jahr 2012 vor.
In Anlehnung an die Abgrenzung der „Organisation for Economic Cooperation 
and Development (OECD)“ gilt in der Statistik der BA als Beschäftigter des 
unteren Entgeltbereichs, wer als sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäf-
tigter weniger als zwei Drittel des Medianentgelts aller sozialversicherungs-
pflichtig Vollzeitbeschäftigten erzielt (Schwelle des unteren Entgeltbereichs).
Bei der Interpretation von Medianentgelten und insbesondere von Entgeltunter-
schieden zwischen Personengruppen sowie im Zeitverlauf verweist die Bundes-
regierung darauf, dass verschiedene Faktoren zu berücksichtigen sind, die sich 
auf die Entgeltverteilung auswirken können. So unterscheiden sich Personen-
gruppen hinsichtlich ihrer ausgeübten Tätigkeiten, ihrer Bildung, ihrer Berufs-
erfahrung sowie weiterer beobachtbarer und nichtbeobachtbarer Merkmale, 
welche die Höhe des erzielten Entgelts beeinflussen. Im Zeitvergleich ist darü-
ber hinaus zu berücksichtigen, dass sich die Zusammensetzung der jeweiligen 
Personengruppe ändert, was Auswirkungen auf das Medianentgelt hat. So kann 
ein Anstieg der Beschäftigung, z. B. bei Personen mit ausländischer Staatsan-
gehörigkeit, zumeist einen dämpfenden Effekt auf das Medianentgelt ausüben, 
da die zusätzlichen Personen aufgrund anfänglich geringerer Berufserfahrung 
und Kompetenzen tendenziell ein geringes Entgelt erzielen als der Durch-
schnitt. Je kleiner die betrachtete Personengruppe und je größer die Verände-
rung in der Zusammensetzung, desto größer ist der Effekt auf das Medianent-
gelt. In bestimmten Fällen kann dies auch zu einem Rückgang des mittleren 
Entgelts führen. Trotz eines Rückgangs des mittleren Entgelts bedeutet dies 
nicht, dass Entgelte von Personen, die sich bereits länger in der betrachteten 
Gruppe befinden, sinken. Im Gegenteil, diese Personen können individuelle 
Lohnanstiege erfahren haben. Neben den beschriebenen Veränderungen in der 
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Zusammensetzung der betrachteten Personengruppen können sich auch Verän-
derungen im Arbeitsangebot und der Arbeitskräftenachfrage, jeweils abhängig 
von Substituierbarkeitspotenzialen der Berufsgruppen, Tarifbindung, Betriebs-
strukturen und einer Vielzahl weiterer Faktoren auf die Höhe und Entwicklung 
der Entgelte auswirken. Maßnahmen wie der Mindestlohn, die Beratung und 
Qualifizierung von Arbeitsuchenden durch die Agenturen für Arbeit und Job-
center sowie insbesondere die Förderung berufsabschlussbezogener Weiterbil-
dung tragen tendenziell zur Verringerung von Entgeltunterschieden bei.

 1. Wie viele Deutsche und Ausländer waren nach Kenntnis der Bundes-
regierung im Jahresdurchschnitt 2010, 2015 sowie 2019 insgesamt sowie 
im Anforderungsniveau Helfer, Fachkraft, Spezialist und Experte jeweils 
sozialversicherungspflichtig vollzeitbeschäftigt (bitte Ausländer insge-
samt, EU-Ausländer, Drittstaatsangehörige, Personen aus den Top-8-
Asylherkunftsländern sowie Westbalkanstaaten jeweils getrennt auswei-
sen und hierzu jeweils auch die absolute sowie relative Veränderung von 
2010 auf 2019 sowie 2015 auf 2019 angeben)?

Nach Angaben der Statistik der BA waren im Dezember 2019 rund 20,97 Mil-
lionen deutsche Staatsangehörige sozialversicherungspflichtig vollzeitbeschäf-
tigt sowie rund 3,03 Millionen Personen mit einer ausländischen Staatsangehö-
rigkeit. Weitere Ergebnisse nach den erfragten Differenzierungen können Ta-
belle 1 im Anhang entnommen werden.*

 2. Wie hoch sind nach Kenntnis der Bundesregierung die Anzahl sowie der 
Anteil der Deutschen sowie Ausländer, die in den Jahren 2010, 2015 so-
wie 2019 jeweils Niedriglohn nach OECD-Kriterien (OECD = Organisa-
tion für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) bezogen (bit-
te nach Ausländern insgesamt, EU-Ausländern, Drittstaatsangehörigen, 
Personen aus den Top-8-Asylherkunftsländern sowie Westbalkanstaaten 
jeweils getrennt ausweisen und hierzu jeweils auch die absolute sowie 
relative Veränderung von 2010 auf 2019 sowie 2015 auf 2019 angeben)?

Nach Angaben der Statistik der BA erzielten im Dezember 2019 rund 3,02 Mil-
lionen Personen mit einer deutschen Staatsangehörigkeit ein Bruttoarbeitsent-
gelt im unteren Entgeltbereich. Dies entspricht einem Anteil von 16,1 Prozent 
an allen deutschen sozialversicherungspflichtigen Vollzeitbeschäftigten der 
Kerngruppe. Bei den Personen mit einer ausländischen Staatsangehörigkeit wa-
ren es 1,03 Millionen bzw. 37,2 Prozent. Weitere Ergebnisse nach den erfragten 
Differenzierungen können den Tabellen 2 und 3 im Anhang entnommen wer-
den.*

* Von einer Drucklegung der Tabellen wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/22312 auf der Internet-
seite des Deutschen Bundestages abrufbar.
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 3. Wie hoch war nach Kenntnis der Bundesregierung in den Jahren 2010 bis 
2019 das Medianentgelt der sozialversicherungspflichtig vollzeitbeschäf-
tigten Deutschen sowie Ausländer (bitte Ausländer insgesamt, EU-
Ausländer, Drittstaatsangehörige, Personen aus den Top-8-Asylher-
kunftsländern sowie Westbalkanstaaten jeweils getrennt ausweisen sowie 
hierzu bitte jeweils auch den absoluten sowie relativen Median-Entgelt-
unterschied zu sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit deutscher 
Staatsangehörigkeit ausweisen)?

 4. Wie hoch war nach Kenntnis der Bundesregierung in den Jahren 2010 bis 
2019 das Medianentgelt der sozialversicherungspflichtig vollzeitbeschäf-
tigten Deutschen sowie Ausländer im Anforderungsniveau Helfer, Fach-
kraft, Spezialist und Experte (bitte Ausländer insgesamt, EU-Ausländer, 
Drittstaatsangehörige, Personen aus den Top-8-Asylherkunftsländern und 
Personen aus den Westbalkanstaaten jeweils getrennt ausweisen sowie 
hierzu bitte jeweils auch den absoluten sowie relativen Median-Entgelt-
unterschied zu sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit deutscher 
Staatsangehörigkeit ausweisen)?

Die Fragen 3 und 4 werden gemeinsam beantwortet.
Nach Angaben der Statistik der BA erzielten sozialversicherungspflichtig Voll-
zeitbeschäftigte der Kerngruppe mit deutscher Staatsangehörigkeit im Jahr 
2019 ein mittleres Bruttomonatsentgelt (Median) in Höhe von 3.509 Euro. Das 
Medianentgelt sozialversicherungspflichtiger Vollzeitbeschäftigter mit einer 
ausländischen Staatsangehörigkeit betrug 2.614 Euro. Weitere Ergebnisse nach 
den erfragten Differenzierungen können den Tabellen 4 und 5 im Anhang ent-
nommen werden.*

 5. Wie hoch sind nach Kenntnis der Bundesregierung die Anzahl sowie der 
Anteil der sozialversicherungspflichtig vollzeitbeschäftigten Deutschen 
sowie Ausländer, die in den Jahren 2010 bis 2019 ein Entgelt unter dem 
bundesweiten Medianentgelt bezogen haben (bitte Ausländer insgesamt, 
EU-Ausländer, Drittstaatsangehörige, Personen aus den Top-8-Asylher-
kunftsländern und Personen aus den Westbalkanstaaten jeweils getrennt 
ausweisen und die absolute sowie relative Veränderung von 2010 auf 
2019 sowie 2015 auf 2019 angeben)?

Nach Angaben der Statistik der BA erzielten im Jahr 2019 von den sozialversi-
cherungspflichtig Vollzeitbeschäftigten der Kerngruppe mit deutscher Staatsan-
gehörigkeit 47 Prozent ein Bruttomonatsentgelt, das niedriger war als das bun-
desweite Medianentgelt. Von den sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäf-
tigten der Kerngruppe mit einer ausländischen Staatsangehörigen hatten 
70,2 Prozent ein geringeres Bruttomonatsentgelt. Weitere Ergebnisse nach der 
erfragten Differenzierung können den Tabellen 6 und 7 im Anhang entnommen 
werden.*

* Von einer Drucklegung der Tabellen wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/22312 auf der Internet-
seite des Deutschen Bundestages abrufbar
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 6. Wie hoch sind nach Kenntnis der Bundesregierung die Anzahl sowie der 
Anteil der Deutschen sowie Ausländer, die im Jahr 2010, 2015 sowie 
2019 ein sozialversicherungspflichtiges Jahresentgelt erzielt haben, wel-
ches nicht ausreicht, um nach 45 Jahren eine Rente oberhalb der Grund-
sicherung zu erhalten (bitte Ausländer insgesamt, EU-Ausländer, Dritts-
taatsangehörige, Personen aus den Top-8-Asylherkunftsländern und Per-
sonen aus den Westbalkanstaaten jeweils getrennt ausweisen und jeweils 
die absolute sowie relative Veränderung von 2010 auf 2019 sowie 2015 
auf 2019 angeben)?

 7. Wie hoch ist nach Kenntnis der Bundesregierung die Anzahl sowie der 
Anteil der Deutschen sowie Ausländer in den einzelnen Wirtschaftszwei-
gen (Klassifikation der Wirtschaftszweige, WZ 2008), die ein sozialver-
sicherungspflichtiges Jahresentgelt erzielt haben, welches nicht aus-
reicht, um nach 45 Jahren eine Rente oberhalb der Grundsicherung zu er-
halten (bitte nach Wirtschaftsabschnitten A bis U getrennt ausweisen und 
jeweils die absolute sowie relative Veränderung von 2010 auf 2019 so-
wie 2015 auf 2019 angeben)?

 8. Wie hoch sind nach Kenntnis der Bundesregierung die Anzahl sowie der 
Anteil der Deutschen sowie Ausländer, die im Jahr 2010, 2015 sowie 
2019 ein sozialversicherungspflichtiges Jahresentgelt erzielt haben, wel-
ches nicht ausreicht, um nach 35 Jahren eine Rente oberhalb der Grund-
sicherung zu erhalten (bitte Ausländer insgesamt, EU-Ausländer, Dritts-
taatsangehörige, Personen aus den Top-8-Asylherkunftsländern und Per-
sonen aus den Westbalkanstaaten jeweils getrennt ausweisen und jeweils 
die absolute sowie relative Veränderung von 2010 auf 2019 sowie 2015 
auf 2019 angeben)?

 9. Wie viele Deutsche sowie Ausländer haben nach Kenntnis der Bundes-
regierung im Jahr 2010, 2015 sowie 2019 in den einzelnen Wirtschafts-
zweigen (Klassifikation der Wirtschaftszweige, WZ 2008) ein sozialver-
sicherungspflichtiges Jahresentgelt erzielt, welches nicht ausreicht, um 
nach 35 Jahren eine Rente oberhalb der Grundsicherung zu erhalten (bit-
te nach Wirtschaftsabschnitten A bis U getrennt ausweisen und jeweils 
die absolute sowie relative Veränderung von 2010 auf 2019 sowie 2015 
auf 2019 angeben)?

Die Fragen 6 bis 9 werden gemeinsam beantwortet.
Zur methodischen Herangehensweise sowie zu den Grenzen der Aussagefähig-
keit der folgenden Ergebnisse verweist die Bundesregierung auf ihre Antwort 
zu den Fragen 20 und 21 der Kleinen Anfrage „Beschäftigung und Entgelt in 
der Leiharbeit“ auf Bundestagsdrucksache 19/18199.
Das rentenversicherungspflichtige Jahresentgelt für 1/45 (1/35) an nötigen Ent-
geltpunkten für eine Nettorente in Höhe des durchschnittlichen Bruttobedarfs in 
der Grundsicherung im Alter (außerhalb von Einrichtungen) des gleichen Jah-
res betrug 23.886 Euro (30.711 Euro) im Jahr 2019, 23.777 Euro (30.570 Euro) 
im Jahr 2015 und 19.432 Euro (24.984 Euro) im Jahr 2010.
Nach Angaben der Statistik der BA gab es im Jahr 2019 rund 10,13 Millionen 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mit einem Entgelt unterhalb des 
Schwellenwertes von monatlich 2.000 Euro für eine Nettorente nach 45 Ar-
beitsjahren in Höhe des bundeseinheitlichen Grundsicherungsniveaus. Im Ver-
gleich zum Jahr 2010 waren es 16,1 Prozent mehr (Schwellenwert 2010: mo-
natlich 1.650 Euro).
Rund 15,3 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte erzielten ein 
Entgelt unterhalb des Schwellenwertes von monatlich 2.600 Euro für eine Net-
torente nach 35 Arbeitsjahren in Höhe des bundeseinheitlichen Grundsiche-
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rungsniveaus. Im Vergleich zum Jahr 2010 stieg die Zahl um 23,3 Prozent 
(Schwellenwert 2010: monatlich 2.100 Euro).
Weitere Ergebnisse nach den erfragten Differenzierungen können den Tabellen 
8 bis 11 im Anhang entnommen werden.*

10. Wie hoch war nach Kenntnis der Bundesregierung in den Jahren 2010 bis 
2019 jeweils der absolute sowie relative Entgeltunterschied zwischen so-
zialversicherungspflichtig Beschäftigten EU-Ausländern und sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftigten aus den Westbalkanstaaten (bitte hierzu 
jeweils auch den Entgeltunterschied zu Beschäftigten mit deutscher 
Staatsangehörigkeit ausweisen)?

11. Wie hoch war nach Kenntnis der Bundesregierung in den Jahren 2010 bis 
2019 jeweils der absolute sowie relative Entgeltunterschied zwischen so-
zialversicherungspflichtig Beschäftigten EU-Ausländern und sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftigten aus den Top-8-Asylherkunftsländern 
(bitte hierzu jeweils auch den Entgeltunterschied zu Beschäftigten mit 
deutscher Staatsangehörigkeit ausweisen)?

Die Fragen 10 und 11 werden gemeinsam beantwortet.
Angaben der Statistik der BA zu den erfragten Entgeltunterschieden können 
Tabelle 12 im Anhang entnommen werden.*

12. Wie hoch war nach Kenntnis der Bundesregierung in den Jahren 2010, 
2015 sowie 2019 in den einzelnen Berufshauptgruppen (Klassifikation 
der Berufe – KldB – 2010, 2-Steller) jeweils die Anzahl sowie der Anteil 
der deutschen sowie ausländischen Beschäftigten (bitte Ausländer insge-
samt, EU-Ausländer, Drittstaatsangehörige, Personen aus den Top-8-
Asylherkunftsländern und Personen aus den Westbalkanstaaten jeweils 
getrennt ausweisen und jeweils die absolute sowie relative Veränderung 
von 2010 auf 2019 sowie 2015 auf 2019 angeben)?

Angaben der Statistik der BA zur Anzahl sowie zu den erfragten Anteilen an 
den Beschäftigten können den Tabellen 13 und 14 im Anhang entnommen wer-
den.*

13. Teilt die Bundesregierung die Auffassung der Fragesteller, dass ein ver-
knapptes Arbeitskräfteangebot tendenziell zu steigenden Löhnen führt 
(bitte die Antwort begründen)?

14. Teilt die Bundesregierung die Auffassung der Fragesteller, dass ein aus-
geweitetes Arbeitskräfteangebot tendenziell zu sinkenden Löhnen führt 
(bitte die Antwort begründen)?

15. Wie erklärt die Bundesregierung den steigenden Entgeltunterschied zwi-
schen Deutschen und EU-Ausländern im Zeitraum 2006 bis 2018 (siehe 
Antwort der Bundesregierung auf die Schriftlichen Fragen 59 und 60 auf 
Bundestagsdrucksache 19/16574)?

* Von einer Drucklegung der Tabellen wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/22312 auf der Internet-
seite des Deutschen Bundestages abrufbar
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16. Welchen Einfluss hatte nach Kenntnis der Bundesregierung die EU-
Osterweiterung 2004 bzw. 2007 auf das Entgeltniveau der deutschen so-
wie ausländischen Beschäftigten in Deutschland (bitte auch auf die ein-
zelnen Anforderungsniveaus Helfer, Fachkraft, Spezialist und Experte 
eingehen)?

17. Führt die Bundesregierung den steigenden Entgeltunterschied zwischen 
Deutschen und EU-Ausländern im Zeitraum 2006 bis 2018 auf ein er-
weitertes Arbeitskräfteangebot aufgrund der EU-Osterweiterung 2004 
bzw. 2007 zurück, und wenn ja, inwieweit (https://www.europarl.europ
a.eu/factsheets/de/sheet/167/die-erweiterung-der-europaischen-union)?

18. Wie erklärt die Bundesregierung den zunächst gefallenen Entgeltunter-
schied zwischen deutschen Beschäftigten und Beschäftigten aus den 
Top-8-Asylherkunftsländern in den Jahren 2006 bis 2014 und den an-
schließenden Anstieg des Entgeltunterschiedes nach der Migrationskrise 
(2015) in den darauffolgenden Jahren bis 2018 (siehe Antwort der 
Bundesregierung auf die Schriftlichen Fragen 59 und 60 auf Bundestags-
drucksache 19/16574)?

19. Inwieweit führt die Bundesregierung den in Frage 18 genannten, zu-
nächst gefallenen, danach gestiegenen Entgeltunterschied auf ein erwei-
tertes Arbeitskräfteangebot aufgrund der hohen Zuwanderung im Kon-
text der Migrationskrise zurück (vgl. Vorbemerkung der Fragesteller)?

Die Fragen 16 bis 19 werden gemeinsam beantwortet.
Die Bundesregierung verweist auf ihre Vorbemerkung.

20. Inwieweit unterscheidet sich nach Kenntnis der Bundesregierung das 
Durchschnittsalter der Beschäftigten aus den Westbalkanstaaten und den 
Beschäftigten aus den Top-8-Asylherkunftsländern (bitte hierzu die An-
zahl sowie den Anteil der Beschäftigten aus den Westbalkanstaaten so-
wie den Beschäftigten aus den Top-8-Asylherkunftsländern nach folgen-
den Altersklassen getrennt ausweisen: unter 25 Jahre, 25 bis unter 35 
Jahre, 35 bis unter 45 Jahre, 45 bis unter 55 Jahre, 55 bis unter 65 Jahre 
sowie über 65 Jahre)?

Angaben der Statistik der BA zu den erfragten Altersklassen können Tabelle 15 
im Anhang entnommen werden.*

* Von einer Drucklegung der Tabellen wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/22312 auf der Internet-
seite des Deutschen Bundestages abrufbar
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